
7) Gesetz betr. Aenderung des Wahlgesetzes für
Finnland

18. November 1930 (FFS. Nr. 338)
Auf Beschluß des Reichstags werden die §§ !8, 21, 29&quot; 30, und 32

34 des Wahlgesetzes vom 2o. Juli igo6 wie folgt geändert:

§ 18.

Haben sich mindestens 5o Wähler in einem Wahlkreise durch eine
von ihnen unterzeichnete Schrift für eine bestimmte Reichstagswahl,
zusammengeschlossen und in der Schrift die Personen angegeben, über
deren Wahl sie einig geworden sind, so ist eine solche Wählervereinigung-
berechtigt, von dem Zentralausschuß des Wahlkreises zu verlangen,
daß die Kandidatenliste&gt; der Vereinigung öffentlich bekanntgemacht
und in die Stimmzettel aufgenommen wird, die in dem Wahlkreise bei
der Reichstagswahl angewandt werden.

Dieses Recht steht jedoch einer Wählervereinigung nicht zu, auf deren
Kandidatenliste Personen- aufgeführt sind, die nach § 7 Absatz 2. der

Reichstagsordnung nicht wählbar sind.

[§§ 21 und 29 enthalten lediglich geringfügige technische Ände-
rungen, die nicht von Interesse sind.]

§ 30-
Am 45. 11) Tage vor der Reichstagswahl werden die vo&apos;n den Wähler-

vereinigungen eingegangenen Anträge vorgetragen und geprüft.
Ergibt sich, daß ein Antrag nicht gehörig gestellt oder die Wähler-

vereinigung nicht ordnungsmäßig gebildet ist, so ist deren Vertreter
unter Angabe der Gründe mitzuteilen, daß dem Antrag nicht entsprochen
werden konnte.

Ist einem Antrag auf ö_#entliche Bekanntmachung der Kan*didaten-
liste auf Grund der angestellten Ermittlungen g,emäß § 18 AbsatZ 2 nicht

entsprochen worden, so ist der Beschluß des Zentralausschusses der Prüfung
des Höchsten Verwaltungsgerichts zu unterbreiten. Der Beschluß ist dem

Vertreter der Wählervereinigung gemäß A bsatZ 2 mitzuteilen. Beteiligte,
die es nicht bei dem Beschluß belassen wollen,.haben das Recht, unver-

züglich vom Zentralaussehuß eine offizielle Abschrift des Beschlusses und
der ihm zugrundeliegenden Urkunden zu verlangen sowie innerhalb von

io Tagen eine ErinnerungsSchrilt bei dem Höchsten Verwaltungsgerichts-
hol einzureichen. Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem dem Vertreter
der Wählervereinigung der Beschluß mitgetezlt worden ist. Eine später

Früher: 30.
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bei dem Gericht eingereichte Schrill soll beachtet werden, sofern die Ange-
legenheit noch nicht entschieden ist.

Der Höchste Verwaltungsgerichtshol ist berechtigt, nötigenfalls in der
Sache neue Ermit*flungen anzustellen.

Der Höchste Verwaltungsgerichtshof stellt dem Zentralausschuß seinen
Entscheid zu.

(Die §§ 32 und 34 enthalten wiederum lediglich technische Ände-
rungen, die durch die Änderung-der §§ 18 und 3o veranlaßt sind.)
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